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1. Wirkung toxischer Gase

Die Wirkung toxischer Gase ist unter-
schiedlich.

Chlor, Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff 
oder Ammoniak bilden mit der Feuch-
tigkeit der Luft oder der Schleimhäute 
Säuren bzw. Basen.
Phosgen blockiert durch eine schnelle 
Reaktion der freiwerdenen Carbonylgrup-
pe (=CO) mit Aminosäuren und Enzymen 
lebenswichtige Vorgänge. Bereits 10 ppm
führen nach wenigen Sekunden zur 
schweren Atemreizung.
Kohlenmonoxid stört schon bei kleinen 
Konzentrationen den Sauerstofftransport 
im Blut. 

2. Kennzeichnung toxischer Gase

Gefüllte Gasflaschen mit toxischen Gasen 
und ungereinigte leere Gasflaschen, die 
toxische Gase enthalten haben, sind an 
folgenden Merkmalen zu erkennen:
•	 Auf den Flaschen ist der Gefahrzettel 

Nr. 2.3 nach ADR

 

oder das Totenkopfsymbol nach Gefahr-
stoffrecht angebracht. 

Wenn die Flasche mit dem Gefahrzettel 
Nr. 2.3 nach ADR versehen ist, ist die 
Kennzeichnung mit dem Totenkopf-
symbol nach Gefahrstoffrecht nicht 
erforderlich. Gase wie z. B. Vinylchlorid 
oder 1,3-Butadien sind nach Gefahr-
stoffrecht als toxisch zu kennzeichnen, 
aber nicht nach  ADR/GGVS. Die ent-
sprechenden Flaschen tragen deshalb 
nur den Aufkleber mit dem Totenkopf-
symbol nach Gefahrstoffrecht.

•	 Im Lieferschein enthält die Ziffer für 
die Gasart die Buchstaben T, TF, TC, TO, 
TFC oder TOC für nach ADR als toxisch 
eingestufte Gase (z. B. Klasse 2 Ziffer 
2 TF für toxischen und brennbaren 
Schwefelwasser-stoff).

3. Transport toxischer Gase

Für den Transport toxischer Gase sind 
zusätzlich zu den allgemeinen ADR-Vor-
schrif-ten (siehe Linde-Sicherheitshinwei-
se Nr. 11 „Transport von Gasbehältern mit 
Kraftfahrzeugen“) zu berücksichtigen:
•	 Für den Transport toxischer Gase wird 

ein Beförderungspapier benötigt. Das 
grüne  Beförderungspapier (siehe 
Rückseite) wurde speziell für toxische 
Gase   konzipiert   und   ist   aus	
schließlich für den innerdeutschen 
Transport bestimmt.

•	 Das Unfallmerkblatt Nr. 6 „Verdichtete, 
unter Druck verflüssigte oder unter 
Druck gelöste Gase: toxisch, ätzend“ 
ist mitzuführen, unabhängig davon, 
wieviel Flaschen mit toxischen Gasen 
transportiert werden (Linde-Vorschrift). 
Die im Unfallmerkblatt genannte 
Schutzausrüstungen müssen mitgeführt 
werden.

•	 Die Fahrzeugbesatzung muß ein geeig-
netes Atemschutzgerät (z.B. Fluchtfil-
tergerät mit Gasfilter Typ A/B/E/K/CO, 
„Parat C“ von Fa. Draeger, Lübeck) 
mitführen.

•	 Im Fahrzeug ist eine Augenspülflasche 
mit Wasser mitzuführen.

•	 Fahrzeuge, die toxische Gase transpor-

tieren, müssen beim Parken überwacht 
werden. Bei Gewährung ausreichender   
Sicherheit dürfen solche Fahrzeuge 
ohne Überwachung in einem Lager 
oder im Werksgelände abgesondert 
parken.

•	 Wenn während des Transportes Gas-
flaschen, die toxische Gase enthalten, 
undicht werden (z.B. durch Verkehrsun-
fall), ist nach dem Unfallmerkblatt Nr. 6 
„Verdichtete, unter Druck verflüssigte 
oder unter Druck gelöste Gase: toxisch, 
ätzend“ zu verfahren. Insbesondere 
sind unter Benutzung der erforder-
lichen persönlichen Schutzausrüstung 
(Atemschutzgerät, Schutzbrille, Hand-
schuhe ...) Unbefugte fernzuhalten. Der  
gefährdete Bereich ist zu verlassen.  
Unverzüglich ist die auf dem Unfall-
merkblatt angegebene Lieferstelle oder 
die Linde AG, Geschäftsbereich Linde 
Gas (Tel. +49/89/7446-0) zu benach-
richtigen.

•	 Zu beachten sind die Sicherungsvor-
schriften des Kapitels 1.10 des ADR/

	 RID 2005.

4. Aufbewahrung toxischer Gase

Nach Gefahrstoffrecht sollten toxische 
Gase so unter Verschluß aufbewahrt 
werden, daß nur fachkundige Personen 
Zutritt haben. Spezielle Anforderungen 
an die Läger toxischer Gase werden u.a. 
in Deutschland in der Technischen Regel 
Druckgase 280 „Betreiben von Druckgas-
behältern“ beschrieben. 

Zum Schluß

Diese Hinweise sind zusammengetra-
gen worden unter Berücksichtigung der 
zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser 
Hinweise geltenden Vorschriften (Stand: 
01.03.2005).
Diese Hinweise können nur ein Auszug 
aus den sehr umfangreichen und nicht 
immer leicht verständlichen Vorschriften 
sein. Sie sind mit der gebotenen Sorgfalt 
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erstellt worden, können aber trotzdem 
nicht jeden Spezialfall abdecken. Insbe-
sondere können gegenüber der Linde AG 
keine Ansprüche geltend gemacht wer-
den, wenn diese Hinweise mit den aktuell 
geltenden Vorschriften nicht übereinstim-
men sollten.

Verbindliche Auskünfte über die gelten-
den Vorschriften erteilen die zuständigen 
Behörden.
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